
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/2/21 1bZR60/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1968

Norm

UWG §2 D11

Rechtssatz

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die Behauptung, eine Fachzeitschrift stelle die größte unabhängige

Zeitschrift auf dem einschlägigen dar, unrichtig im Sinn des § 2 UWG ist. Veröff: VersR 1968,490

Schlagworte
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